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Die Stimmberechtigten der Gemeinde Fällanden werden eingeladen, am 

 

Mittwoch, 18. März 2026, 19.30 Uhr 

im Kultur- und Begegnungszentrum Zwicky-Fabrik 

Wigartenstrasse 13, 8117 Fällanden 

 

an der Gemeindeversammlung zur Behandlung der folgenden Geschäfte teil-

zunehmen. Im Falle eines Versammlungsabbruchs wird als Ersatztermin der 

25. März 2026, 19.30 Uhr, festgelegt. 

 

Traktanden 

1. Beförsterungsvertrag zwischen der Gemeinde Fällanden und der  

Holzkorporation Dübendorf; Genehmigung 

2. Schulanlage Buechwis, Benglen; Gesamtsanierung Haus 4;  

Bewilligung 1. Projektierungskredit 

3. Einzelinitiative «Wiederaufnahme der Umfahrung Fällanden in den  

kantonalen Richtplan» 

4. Anfragen nach § 17 des Gemeindegesetzes 

 

Beleuchtender Bericht 

Der Beleuchtende Bericht ist auf der Gemeindewebseite,  

www.faellanden.ch/sitzung verfügbar. Zudem liegen einige Exemplare beim 

Haupteingang des Gemeindehauses auf. Auf Anfrage werden die Unterlagen 

per Post zugestellt, dafür kann man sich an den Fachbereich Präsidiales,  

Telefon 043 355 35 55 oder praesidiales@faellanden.ch wenden. 

 

Aktenauflage 

Die detaillierten Unterlagen liegen ab dem Datum der Publikation  

(Freitag, 13. Februar 2026) während der Öffnungszeiten des Gemeindehau-

ses im Fachbereich Präsidiales zur Einsicht auf. 

 

Anfragen 

Anfragen nach § 17 des Gemeindegesetzes, die spätestens zehn Arbeitstage 

vor der Gemeindeversammlung eingereicht werden, beantwortet der  

Gemeinderat spätestens einen Tag vor dieser Versammlung schriftlich. Die 

anfragende Person kann zur Antwort Stellung nehmen. Die Versammlung 

kann beschliessen, dass eine Diskussion stattfindet. 

 

Teilnahme und Stimmberechtigung 

Zur Gemeindeversammlung sind alle interessierten Personen eingeladen. Die 

Stimmberechtigung richtet sich nach den gesetzlichen Bestimmungen. 

 

Gemeinderat Fällanden 
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Beförsterungsvertrag zwischen der Gemeinde 

Fällanden und der Holzkorporation Dübendorf; 

Genehmigung 
 

Antrag 

Die Gemeindeversammlung beschliesst: 

 

Der Beförsterungsvertrag zwischen der Gemeinde Fällanden und der Holz-

korporation Dübendorf gemäss Entwurf vom 21. November 2025 wird ge-

nehmigt. 

 

Weisung 

Ausgangslage 

Mit Beschluss Nr. 3 vom 13. Januar 2015 genehmigte der Gemeinderat den 

Zusammenschluss der Gemeinden Maur, Fällanden und Mönchaltorf zur  

Bildung eines gemeinsamen Forstreviers (Reviernummer 208). Maur ist hier-

bei die Sitzgemeinde, Fällanden und Mönchaltorf sind die Anschlussgemein-

den. Die anfallenden Kosten werden gemäss der geltenden Vereinbarung 

über die Zusammenarbeit für den Forstdienst in den Waldgebieten von Maur, 

Fällanden und Mönchaltorf anhand eines festgelegten Verteilschlüssels auf 

die Gemeinden verteilt. Die Vereinbarung kann unter Einhaltung der Kündi-

gungsfrist von neun Monaten jeweils auf das Ende eines Kalenderjahrs auf-

gelöst werden. 

 

Aufgrund der bevorstehenden Pensionierung des Revierförsters muss für das 

gemeinsame Forstrevier der drei Gemeinden eine Lösung gefunden werden. 

Die ordentliche Pensionierung des amtierenden Försters erfolgt am 30. Sep-

tember 2027. Der Förster geht jedoch bereits per 30. September 2026 in 

Frühpension. Unter Berücksichtigung der Kündigungsfristen der geltenden 

Vereinbarungen mit den Gemeinden Maur und Mönchaltorf ist nun eine 

Folgelösung anzustreben. 

 

Erwägungen 

Um die künftige Organisation der Beförsterung der Wälder in Maur und 

Fällanden nach der Pensionierung des amtierenden Revierförsters rechtzeitig 

zu klären, laufen bereits seit längerer Zeit Gespräche zwischen der Holzkor-

poration Dübendorf sowie den Gemeinden Maur und Fällanden. Nach der 

Auflösung der Vereinbarung über den Forstdienst Maur, Fällanden und 

Mönchaltorf muss jede Gemeinde eine separate Vereinbarung mit der Holz-

korporation Dübendorf abschliessen. Mönchaltorf prüft neben der Lösung mit 

der Holzkorporation Dübendorf aktuell noch weitere Optionen. 
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Mit Blick auf den Fachkräftemangel, die Sicherstellung der Stellvertretung 

und die relativ kleine Fällander Waldfläche erachtet der Gemeinderat eine 

Zusammenarbeit mit der Holzkorporation Dübendorf als sinnvoll und vorteil-

haft. Diese führt bereits seit 2002 den Forstdienst für die Wälder im Gebiet 

der Stadt Dübendorf. Mit der Holzkorporation Dübendorf konnte ein Beförs-

terungsvertrag für die Gemeinden erarbeitet werden. In diesem sind die 

Leistungen der Holzkorporation Dübendorf (bzw. des Revierförsters) detail-

liert geregelt. 

 

Damit die Holzkorporation Dübendorf die erforderlichen Ressourcen für die 

Beförsterung der Gemeinden Maur und Fällanden rechtzeitig bereitstellen 

kann, muss zwischen den Vertragsparteien zeitnah ein verbindlicher Vertrag 

abgeschlossen werden. Der vorliegende Beförsterungsvertrag der Gemeinde 

Fällanden mit der Holzkorporation Dübendorf basiert auf deren aktuellen 

Vertrag mit der Stadt Dübendorf. 

 

Aus dem Beförsterungsvertrag mit der Holzkorporation Dübendorf ergeben 

sich im Vergleich zum Aufbau eines eigenen kommunalen Forstdienstes in 

Fällanden diverse Synergien und betriebswirtschaftliche Vorteile: 

– Keine Anschaffung eines eigenen Fuhrparks; 

– Keine Erstellung eigener Lagerhallen; 

– Stellvertretung bei Krankheit und Ferienabwesenheit ist gewährleistet; 

– Höhere Budgetsicherheit durch festgelegte Vergütungsregelung. 

 

Die geplante Zusammenarbeit mit der Holzkorporation Dübendorf ermöglicht 

somit eine personell breit abgestützte Lösung mit gemeinsamer Nutzung der 

erforderlichen Infrastruktur. Dadurch ist insgesamt ein kostengünstigerer 

Forstbetrieb möglich als bei einem kommunalen Alleingang. 

 

Finanzielles 

Der durchschnittliche Aufwand für die Forstwirtschaft der Gemeinde Fällan-

den im bisherigen Zusammenarbeitsvertrag mit Maur und Mönchaltorf  

betrug in den letzten sechs Jahren rund CHF 47'587 pro Jahr. 

 

Jahr Entschädigung Förster 
an Gemeinde Maur in CHF 

Spesen Förster in CHF 
(Auto, Motorsäge, etc.) 

Total pro Jahr  
in CHF 

2024 43'861.75 4'209.65 48'071.40 

2023 42'730.90 3'569.30 46'300.20 

2022 44'476.80 2'861.55 47'338.35 

2021 43'954.70 4'115.65 48'070.35 

2020 41'491.30 3'395.50 44'886.80 

2019 48'250.95 2'604.50 50'855.45 
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Gestützt auf den Vertragsentwurf mit der Holzkorporation Dübendorf können 

die künftigen jährlichen Kosten wie folgt beziffert werden: 

 

Gemeinde Anrechen-
bare  
Waldfläche 

Entschädigung pauschal 
(verrechneter Aufwand:  
2.6 Std. pro ha und 
Jahr) 

Total Total 
inkl. 8.1 % 
MWST 

Fällanden 171 ha Stundenansatz:  
CHF 124 

CHF 55'130 CHF 59'596 

 

Der Verzicht auf die Anstellung eines neuen Revierförsters in der bisherigen 

Konstellation und die Übertragung der Aufgaben des Forstdiensts an die 

Holzkorporation Dübendorf führt somit zu jährlichen Mehrkosten von rund 

CHF 12'000. Eine eigenständige Lösung für die Gemeinde Fällanden würde 

aufgrund der fehlenden Infrastruktur (Fuhrpark, Gebäude, etc.) zu weit  

höheren Kosten und erheblichen organisatorischen Nachteilen führen. 

 

Im Budget 2026 sind auf dem entsprechenden Konto (Kst 5152 Forstwirt-

schaft, Koa 361200) CHF 49'000 eingestellt. 

 

Rechtliches 

Gemäss Art. 15 Ziff. 4 der Gemeindeordnung Fällanden ist für den Abschluss 

und die Änderung von Anschluss- und Zusammenarbeitsverträgen die  

Gemeindeversammlung gemäss ihrer Befugnis zur Bewilligung neuer Ausga-

ben zuständig, sofern die Gemeinde keine hoheitlichen Befugnisse abgibt.  

 

Gemäss Art. 28 Abs. 2 Ziff. 3 GO ist der Gemeinderat zuständig für die  

Bewilligung von im Budget enthaltenen neuen einmaligen Ausgaben bis 

CHF 200'000 für einen bestimmten Zweck und neuen wiederkehrenden  

Ausgaben bis CHF 50'000 für einen bestimmten Zweck.  

 

Darüber hinaus obliegt die Bewilligung von neuen einmaligen Ausgaben bis 

CHF 5'000'000 für einen bestimmten Zweck und von neuen wiederkehrenden 

Ausgaben bis CHF 500'000 für einen bestimmten Zweck der Gemeindever-

sammlung. Die jährlich wiederkehrenden Ausgaben von CHF 59'596 über-

steigen somit die finanzielle Kompetenz des Gemeinderats, weshalb der  

Abschluss des vorliegenden Vertrags auch aus kreditrechtlicher Sicht in die 

Zuständigkeit der Gemeindeversammlung fällt. 
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Abschied der Rechnungsprüfungskommission 

 

Ausgangslage 

Die Rechnungsprüfungskommission (RPK) hat den vom Gemeinderat bean-

tragten neuen Beförsterungsvertrag geprüft. 

 

Die RPK stellt fest, dass der neue Vertrag im Vergleich zur bisherigen Lösung 

mit höheren Kosten verbunden ist. Diese Mehrkosten werden jedoch durch 

wesentliche qualitative und strukturelle Vorteile aufgewogen. Insbesondere 

bietet die Anbindung an eine grössere Organisation eine deutlich höhere  

Betriebssicherheit, eine bessere Stellvertretungsregelung sowie eine langfris-

tig stabile Aufgabenerfüllung im Bereich der Beförsterung. 

 

Die RPK hält fest, dass die bisherige Lösung nicht mehr zur Verfügung steht, 

da sich auch die Gemeinde Maur der Beförsterungsorganisation in Dübendorf 

anschliesst. Eine eigenständige Lösung für die Gemeinde Fällanden wäre aus 

Sicht der RPK weder zweckmässig noch wirtschaftlich. Sie wäre mit deutlich 

höheren Kosten sowie mit zusätzlichen personellen und organisatorischen  

Risiken verbunden. 

 

Unter Berücksichtigung aller Aspekte erachtet die RPK den Abschluss des 

neuen Beförsterungsvertrags trotz der leicht höheren Kosten als sachge-

recht, zukunftsorientiert und im Interesse der Gemeinde. 

 

Antrag und Empfehlung 

Die RPK empfiehlt der Gemeindeversammlung den Beförsterungsvertrag mit 

der Holzkorporation Dübendorf zu genehmigen. 

 

Fällanden, 26. Januar 2026 

 

Für die Rechnungsprüfungskommission  

 

Der Präsident Der Aktuar 

 
Martin Oeschger Daniel Lienhard 
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Schulanlage Buechwis, Benglen; Gesamtsanierung 

Haus 4; Bewilligung 1. Projektierungskredit 
 

Antrag 

Die Gemeindeversammlung beschliesst: 

 

Für die Grundlagenerarbeitung und Durchführung des Planerwahlverfahrens 

für die Sanierung von Haus 4 (Lehrschwimmbecken mit Turnhalle) der 

Schulanlage Buechwis in Benglen wird ein Projektierungskredit von 

CHF 330'000 inkl. MWST bewilligt. 

 

Weisung 

Ausgangslage 

Die Schulanlage Buechwis an der Buechwisstrasse 10 in Benglen wurde im 

Jahr 1974 erstellt und umfasst mehrere Gebäude. Die Gesamtanlage präsen-

tiert sich heute weitgehend im Originalzustand und ist im Inventar der  

kantonalen Denkmalpflege enthalten. 

 

Der Lehrplan 21 verankert den Schwimmunterricht innerhalb der Schule und 

legt die Aufgaben fest. Als Seegemeinde legt Fällanden besonderen Wert auf 

die Förderung eines selbstverständlichen und freudvollen Umgangs mit  

Wasser und darauf, dass die Schülerinnen und Schüler bis zum Abschluss 

der 4. Primarklasse die Fähigkeit zum sicheren Schwimmen erlangen. Das 

Lehrschwimmbecken in Haus 4 hat dabei einen wichtigen Stellenwert, eine 

Verlegung des Schwimmunterrichts wäre mit erheblichen Mehrkosten für die 

Fahrten, Mehrpersonal, Miete Schwimmanlage usw. verbunden. 

 

 

Abbildung 1: Schulanlage Buechwis (Gebäudebestand 1974) 
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Aufgrund des altersbedingten Zustands bedarf die gesamte Schulanlage  

einer grundlegenden Sanierung, die gemäss den Prioritäten etappiert durch-

geführt werden soll. Die Sanierung sollte aufgrund der Dringlichkeit bei 

Haus 4 mit der Turnhalle und dem Lehrschwimmbecken beginnen. Im  

Bereich des Lehrschwimmbeckens müssen gravierende Dichtigkeitsmängel 

von Becken und Bodenbelägen behoben werden. In der Turnhalle ist neben 

klimatischen Mängeln vor allem der Sportboden ein Sicherheitsrisiko. Alle 

haustechnischen Installationen haben das Ende ihres Lebenszyklus erreicht 

oder überschritten. Neben energetischen Verbesserungen sind die aktuellen 

Vorschriften betreffend Brandschutz und Personensicherheit sowie die  

hindernisfreie Erschliessung öffentlicher Gebäude zu erfüllen.  

 

Die Sanierung der Häuser 1, 2 und 3 soll nachgelagert erfolgen. Die Erfah-

rungen aus der Sanierung von Haus 4 werden in die weitere Planung  

einfliessen.  

 

Gemäss Grobkostenschätzung aus der Machbarkeitsstudie vom 31. Oktober 

2025 werden für die Gesamtsanierung des Hauses 4 rund CHF 10'750'000 

veranschlagt. Für die anstehende Grundlagenerarbeitung sowie die Durch-

führung eines Planerwahlverfahrens wird ein erster Projektierungskredit von 

CHF 330'000 inkl. 8.1 % MWST beantragt. 

 

Erwägungen 

Planungsablauf 

Es ist vorgesehen, nach einem öffentlichen Planerwahlverfahren mit Präqua-

lifikation das am besten geeignete Planerteam mit der Projektierung der  

Sanierung zu beauftragen. Das erarbeitete Bauprojekt mit Kostenvoran-

schlag wird danach als Grundlage für den Objektkredit dienen. Der vorlie-

gend beantragte Projektierungskredit 1 umfasst alle erforderlichen Arbeits-

schritte zur Durchführung des Planerwahlverfahrens. Im Anschluss wird der 

Gemeindeversammlung ein Projektierungskredit 2 für die Beauftragung des 

Siegerteams aus dem Planerwahlverfahren vorgelegt. Nach Vorlage des  

Kostenvoranschlags (+/-10 %) während der Phase «Baubewilligungsverfah-

ren» erfolgt die Urnenabstimmung über den zu bewilligenden Objektkredit. 

 

Im Projektablauf sind somit drei Kredite notwendig: 

– Projektierungskredit 1: Grundlagenerhebung und Durchführung Planer-

wahlverfahren 

– Projektierungskredit 2: «Projektierung» (Kostengenauigkeit +/-10 %) und 

Ausschreibung 

– Objektkredit: Baukredit (Realisierung nach Urnenabstimmung) 
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1. Projektierungskredit  2. Projektierungskredit  Objektkredit 

 

Abbildung 2: SIA-Phasen-Kredite 

 

Planerwahlverfahren 

Die Planung muss gemäss Submissionsrecht öffentlich ausgeschrieben  

werden. Aufgrund der vorliegenden Aufgabenstellung soll ein Planerwahlver-

fahren durchgeführt werden. Dieses wird durch ein Bewertungsgremium, das 

vom Gemeinderat bestimmt wird, durchgeführt. Das Bewertungsgremium 

legt formelle und inhaltliche Kriterien fest, nach denen ein Projektbeitrag 

und das Projektteam ausgewählt werden, die den Anforderungen am besten 

entsprechen. Das Bewertungsgremium setzt sich zusammen aus einer  

Vertretung des Gemeinderats, Mitarbeitenden der Abteilung Hochbau und 

Liegenschaften sowie einer Vertretung der Baukommission und externen 

Fachpersonen. Als Experten sind die kantonale Denkmalpflege, ein/e Haus-

techniker/in (Experte bzw. Expertin Schwimmbad) und ein/e Bauökonom/in 

vorgesehen. Grundlagen des Planerwahlverfahrens bilden die Machbarkeits-

studie «Gesamtsanierung Trakt 4» vom 31. Oktober 2025 der Roos Architek-

ten AG, Rapperswil.  

 

Grobterminplan Sanierung Haus 4 

1. Projektierungskredit  März 2026 (Gemeindeversammlung) 

Planerwahlverfahren 2026 

2. Projektierungskredit Frühjahr 2027 (Gemeindeversammlung) 

Projektierung  2027 

Objektkredit 2028 (Urnenabstimmung) 

 

Gebäudezustand und Sanierungsmassnahmen 

Nach über 50-jähriger intensiver Nutzung lassen sich die altersbedingten  

Abnutzungen und baulichen Defizite des Gebäudes nicht mehr sinnvoll durch 

einfache Unterhaltsmassnahmen beheben. Insbesondere sind die Undichtig-

keiten im Bereich des Schwimmbeckens und der Nassbereiche (Duschen) 

auffällig. Dort dringt Wasser in die Tragkonstruktion ein und schädigt die  

Armierungseisen.  
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Gestützt auf Fachgutachten und die Machbarkeitsstudie sind insbesondere 

folgende Massnahmen erforderlich:  

– Erneuerung des Turnhallenausbaus (Sportboden, Gerätewände,  

Geräte etc.) 

– Neues Lehrschwimmbecken unter Beibehaltung des vorhandenen  

Hubbodens 

– Energetische Sanierung der Gebäudehülle 

– Wärmeerzeugung mit erneuerbaren Energien für das gesamte Schulareal 

– Ersatz sämtlicher HLKS- (Heizung, Lüftung, Klima und Sanitär) und  

Elektroinstallationen inkl. Schwimmbadtechnik 

– Photovoltaikanlage 

– Hindernisfreie Erschliessung 

– Sanierung der Kanalisation 

– Ertüchtigung der Statik, Erdbebensicherheit, etc. 

– Schadstoffsanierung  

– Optimierung der Garderoben (betriebliche Abläufe, Sichtschutz, Akustik, 

etc.) 

– Normgerechte Lagerung von Chemikalien und Materialien 

– Anpassung an aktuelle Sicherheits- und Brandschutzvorschriften 

 

 

Abbildung 3: Wassereintritte im Untergeschoss 

 

Die bestehende Heizungsanlage (Gas und Öl) im Haus 4 versorgt das  

gesamte Areal der Schulanlage Buechwis – einschliesslich Pavillon, Kinder-

garten und Turnhalle II – und hat die Lebensdauer bereits überschritten. Der 

Ersatz durch eine zeitgemässe Wärmeerzeugung ist dringend notwendig. Die 

Erfahrungen durch die energetische Sanierung von Haus 4 werden dabei  
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bereits einfliessen. Sämtliche Anlagen werden auf den Stand der heutig gül-

tigen Normen angepasst und so für eine weitere Nutzungsphase zur Verfü-

gung gestellt. 

 

Kosten 

Gemäss der Machbarkeitsstudie der Roos Architekten AG, Rapperswil,  

werden für die Sanierung von Haus 4 Gesamtkosten von rund 

CHF 10.75 Mio. (inkl. 8.1 % MWST, Kostengenauigkeit +/-25 %) veran-

schlagt. 

 

BKP Bezeichnung Betrag CHF 

1 Vorbereitungsarbeiten 680'000 

2 Gebäude 8'800'000 

20 Baugrube 30'000 

21 Rohbau 1 830'000 

22 Rohbau 2 620'000 

23 Elektroanlagen 450'000 

242 Heizung (Areal) 1'400'000 

244 Lüftung (Trakt 4) 240'000 

25 Sanitärinstallationen 480'000 

25 Badewasseraufbereitung 610'000 

26 Transportanlagen 60'000 

27 Ausbau 1 – allgemein 520'000 

27 Becken 450'000 

28 Ausbau 2 – allgemein 1'400'000 

28 Hubboden 340'000 

29 Honorare 1'370'000 

4 Umgebung 90'000 

5 Baunebenkosten  330'000 

51 Bauherrenvertretung, Nebenkosten der Planung, 

Gebühren, Bewachung, Anschlussgebühren 

330'000 

6 Reserve  850'000 

61 Reserve (ca. 10 %) 850'000 
 

TOTAL CHF inkl. 8.1 % MWST 10'750'000 
 

Tabelle 1: Grobkostenschätzung (+/-25 %) gemäss Machbarkeitsstudie 
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Projektierungskredit 

Der Projektierungskredit 1 in der Höhe von CHF 330'000 setzt sich wie folgt 

zusammen: 

SIA-Phase Bezeichnung CHF 

21 Vorstudien 122'800 

22 Planerwahlverfahren 151'000 

 Reserve 31'473 

Total exkl. MWST 305'273 

Mehrwertsteuer 8.1 % 24'727 

Total inkl. 8.1 % MWST 330'000 

Tabelle 2: Kreditzusammenstellung 

 

Finanzielles 

In der Investitionsrechnung 2026 sind auf dem entsprechenden Konto  

(Kostenträger 1.9100.5040.32 Benglen, Haus 4 – Lehrschwimmbecken und 

Turnhalle Gesamtsanierung) CHF 400'000 eingestellt. 

 

Rechtliches 

Gemäss Artikel 28 Abs. 2 Ziff. 3 der Gemeindeordnung ist der Gemeinderat 

für die Bewilligung von im Budget enthaltenen neuen einmaligen Ausgaben 

bis CHF 200'000 für einen bestimmten Zweck zuständig. Gemäss Art. 16 

Ziff. 4 der Gemeindeordnung liegt die Zuständigkeit für die Bewilligung von 

neuen einmaligen Ausgaben über CHF 200'000 bis CHF 5'000'000 für einen 

bestimmten Zweck bei der Gemeindeversammlung. Demzufolge ist die  

Gemeindeversammlung für die Bewilligung des Projektierungskredits  

zuständig. 
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Abschied der Rechnungsprüfungskommission 

 

Ausgangslage 

Die Rechnungsprüfungskommission (RPK) hat den Antrag des Gemeinderats 

zur Bewilligung des ersten Projektierungskredits für die Gesamtsanierung 

des Hauses 4 der Schulanlage Buechwis geprüft. 

 

Die RPK hält fest, dass der bestehende Sanierungsbedarf aufgrund des  

Alters und Zustands der Anlage bereits vor rund zwei Jahren erkennbar  

gewesen wäre und aus ihrer Sicht bereits in der damaligen Schulraum- und 

Investitionsplanung hätte berücksichtigt werden sollen. Die nun notwendige 

Sanierung ist jedoch unbestritten und kann nicht weiter aufgeschoben wer-

den. 

 

Aus grundsätzlicher Sicht erachtet es die RPK als sinnvoll und langfristig 

zweckmässig, dass die Gemeinde weiterhin über ein eigenes Lehrschwimm-

becken verfügt. Sowohl aus Kostensicht als auch aufgrund der Kapazitäts- 

und Planungssicherheit für den Schulbetrieb ist eine eigene Anlage gegen-

über externen Lösungen klar zu bevorzugen. Als besonders problematisch  

erachtet die RPK dabei die begrenzte Verfügbarkeit von Lehrschwimmbecken 

in der Region, was bei einer Auslagerung des Schwimmunterrichts erhebliche 

betriebliche Risiken für den Schulbetrieb mit sich bringen könnte. 

 

Einige Fragen können heute noch nicht beantwortet werden. Für eine fun-

dierte Beurteilung der Sanierung müssen erst die nötigen Grundlagen erar-

beitet werden. Dies ist das Ziel der ersten Planungsphase, für die der vorlie-

gende Kredit beantragt wird. 

 

Unter Berücksichtigung dieser Aspekte erachtet die RPK den beantragten 

Projektierungskredit als notwendig, um eine belastbare Entscheidungsgrund-

lage für die weiteren Schritte zu schaffen. 
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Antrag und Empfehlung 

Die Rechnungsprüfungskommission empfiehlt der Gemeindeversammlung, 

dem Antrag des Gemeinderats zuzustimmen und den Projektierungskredit zu 

bewilligen. 

 

Fällanden, 26. Januar 2026 

 

Für die Rechnungsprüfungskommission 

 

Der Präsident Der Aktuar 

 
Martin Oeschger Daniel Lienhard 
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Einzelinitiative «Wiederaufnahme der Umfahrung 

Fällanden in den kantonalen Richtplan» 
 

Antrag 

Die Gemeindeversammlung beschliesst: 

 

Die Einzelinitative «Wiederaufnahme der Umfahrung Fällanden in den kanto-

nalen Richtplan» wird abgelehnt. 

 

Weisung 

Ausgangslage 

Mit Schreiben vom 19. September 2025 reichte Roland Baldinger, Fällanden, 

gestützt auf Art. 4 Abs. 3 der Gemeindeordnung der Gemeinde Fällanden 

(GO) und § 146 Abs. 1 des Gesetzes über die politischen Rechte (GPR) eine 

von 19 Personen mitunterzeichnete Einzelinitiative in Form einer allgemeinen 

Anregung unter dem Titel «Wiederaufnahme der Umfahrung Fällanden in 

den kantonalen Richtplan» ein.  

 

Initiativtext der Einzelinitiative 

Der Initiativtext lautet wie folgt: 

«Der Gemeinderat der Gemeinde Fällanden wird beauftragt, bei den zustän-

digen übergeordneten Planungsstellen die Wiederaufnahme einer Umfahrung 

Fällanden in den kantonalen Richtplan zu beantragen mit dem Ziel, mög-

lichst viel Durchgangsverkehr (MIV) vom Sternen-Kreisel fernzuhalten.» 

 

Begründung der Einzelinitiative durch den Initianten 

«Zu Beginn der 1980er-Jahre wurde der Bevölkerung eine Umfahrung als 

Teil des kantonalen Richtplans präsentiert, ohne dass die Stimmberechtigten 

in der Folge über dieses Projekt hätten abstimmen können. 

 

Der Gemeinderat beantragte dann beim Kanton die Entfernung der Umfah-

rung Fällanden ohne jede Legitimation der Stimmbürger, obwohl seit den 

ersten Umfahrungs-Plänen in den 1980er-Jahren das Verkehrsvolumen  

erheblich zugenommen hatte und weiter zunimmt. 

 

Seit Jahrzehnten ist der Gemeinderat nicht in der Lage, das Verkehrsprob-

lem am Fällander Sternen-Kreisel zu lösen oder zu entschärfen. Zuerst  

versuchte er es mit einem verkehrsregelnden Polizisten, später zusätzlich 

mit einer handbedienten Lichtsignal-Anlage. 

 

Mit einer Vielzahl von Massnahmen auf den Zufahrtsstrassen zum Fällander 

Zentrum versuchte der Gemeinderat – nebst dem neuen Kreisel – in den 

letzten 20 Jahren, das Verkehrsproblem zu lösen. Das bringt ggfs. dem  
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öffentlichen Busverkehr ÖV marginale Vorteile, der motorisierte Individual-

verkehr wird – auch wegen der Bevölkerungszunahme – dadurch im Zent-

rum nicht kleiner, denn die kantonale Planung sieht eine weitere Verkehrszu-

nahme voraus. 

 

Die derzeit geplanten Massnahmen führen zu Kosten in der Grössenordnung 

von CHF 20–30 Mio., ohne dass das die Hauptursache der Misere wirklich 

bekämpft werden kann.  

 

Zudem ist heute spürbar, dass regionale Hindernisse (z. B. im Zürcher  

Seefeld) geeignet sind, die Verkehrszunahme im Fällander Zentrum noch zu  

beschleunigen. 

 

Daher kann nur die Planung und dann die Realisierung einer geeigneten  

Umfahrung des Dorfkerns von Fällanden das Verkehrsproblem lösen.» 

 

Gültigkeitserklärung 

Mit Beschluss Nr. 219 vom 2. Dezember 2025 hat der Gemeinderat die  

Einzelinitiative im Sinne von § 150 GPR für gültig erklärt und beschlossen, 

diese der Gemeindeversammlung vom 18. März 2026 zur Beschlussfassung 

vorzulegen. 

 

Weiteres Vorgehen 

Gemäss Art. 15 Ziff. 2 der Gemeindeordnung Fällanden liegt die Abstim-

mung über Initiativen über Gegenstände, die nicht der Urnenabstimmung 

(Art. 9 GO) unterliegen, in der Zuständigkeit der Gemeindeversammlung. 

Demzufolge hat der Gemeinderat gemäss § 151 Abs. 1 GPR die Einzelinitia-

tive in Form einer allgemeinen Anregung betreffend «Wiederaufnahme der 

Umfahrung Fällanden in den kantonalen Richtplan» der Gemeindeversamm-

lung zur Beschlussfassung zu unterbreiten. 

 

Gemäss aktueller Rechtsprechung steht dem Gemeinderat bei der Umset-

zung des Initiativbegehrens ein gewisser Gestaltungsspielraum zu. So ist es 

laut Verwaltungsgerichtsentscheiden denkbar, dass der Gemeinderat bei  

Annahme der Initiative auf informellem Weg auf die zuständigen kantonalen 

Stellen einwirkt oder aber sich z. B. im Rahmen der öffentlichen Auflage  

gemäss § 7 Abs. 2 des Planungs- und Baugesetzes vor der Festsetzung des 

kantonalen Richtplans (Verkehrsplans) im Sinne des Initiativbegehrens  

einbringt. 

 

Lehnen die Stimmberechtigten die vorliegende Einzelinitiative in der Grund-

satzentscheidung am 18. März 2026 ab, wird die Initiative als erledigt abge-

schrieben. 
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Empfehlung des Gemeinderats 

Der Gemeinderat Fällanden hat sich im Rahmen der Erarbeitung des Ge-

samtverkehrskonzepts Fällanden vertieft mit dem Thema «Umfahrung 

Fällanden» auseinandergesetzt und dazu ein Faktenblatt, datiert vom  

22. Januar 2025, erarbeitet. Darauf basierend und aufgrund diverser  

Gespräche mit den kantonalen Fachstellen, in denen die Chancen einer  

Umfahrung – gestützt auf die kantonalen Gesamtverkehrsstrategien – als 

mit «sehr unwahrscheinlich» taxiert wurden, hat der Gemeinderat am 

4. Februar 2025 entschieden, das Thema Umfahrung nicht wieder aufzugrei-

fen. Deshalb spricht sich der Gemeinderat für die Ablehnung der Einzelinitia-

tive aus. 

 

 

 

 

 
  



Beleuchtender Bericht Gemeindeversammlung vom 18. März 2026  Seite 19 / 19 

 

Abschied der Rechnungsprüfungskommission 

 

Ausgangslage 

Die Rechnungsprüfungskommission (RPK) hat die Einzelinitiative «Wieder-

aufnahme der Umfahrung Fällanden in den kantonalen Richtplan» hinsicht-

lich finanzpolitischer Aspekte geprüft. 

 

Die RPK geht davon aus, dass im Fall einer Realisierung der Umfahrungs-

strasse die bestehende Strasse durch das Dorf von einer Kantons- zu einer 

Gemeindestrasse abklassiert würde, wie dies im ehemaligen Richtplaneintrag 

der Umfahrung Fällanden festgesetzt war. Damit würde sie ins Eigentum und 

den Verantwortungsbereich der Gemeinde fallen. Dies würde zu deutlich  

höheren Betriebs- und Unterhaltskosten der kommunalen Strassen führen 

und dadurch die Gemeindefinanzen zusätzlich belasten. 

 

Antrag und Empfehlung 

Die RPK empfiehlt der Gemeindeversammlung die Einzelinitiative «Wieder-

aufnahme der Umfahrung Fällanden in den kantonalen Richtplan» abzu-

lehnen. 

 

Fällanden, 26. Januar 2026 

 

Für die Rechnungsprüfungskommission  

 

Der Präsident Der Aktuar 

 

 
 

Martin Oeschger Daniel Lienhard 

 

 

 



 

 
 

Gemeindeverwaltung Fällanden 
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